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Sachverhalt:

Protokollnotiz zur Drucksache 24-23786 in der Stadtbezirksratssitzung des Stadtbezirks 310 
Westliches Ringgebiet vom 28. Mai 2024:

Frau Grumbach-Raasch fragt, warum das absolute Halteverbot nicht während der 
Ferienzeiten geöffnet werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Damit das absolute Haltverbot während der Schulferien ausgesetzt werden könnte, müsste 
in der Straßenverkehrsordnung (StVO) ein entsprechendes Zusatzzeichen aufgeführt 
werden. Ein solches Zusatzzeichen wird in der StVO jedoch nicht aufgeführt und würde 
somit keine Wirksamkeit entfalten. 
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